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1 Bestandsaufnahme 
1.1 Lage im Raum 
 
Naturräumlich liegt der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Photovoltaik 
Hellingen V“ der Stadt Königsberg i. Bay. in der naturräumlichen Haupteinheit der „Mainfränkischen 
Platten“ (D56) und dort im Naturraum Nr. 138 „Grabfeld“ mit der Untereinheit Nr. 138-A „Keupergebie-
te im Grabfeldgau“ nach der Untergliederung des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) Haß-
berge (2001).  
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes “Photovoltaik Hellingen V“ mit 
Grünordnungsplan liegt südlich einer ehemaligen Deponie am Südhang der Flurlage „Oberliedenberg“ 
mit einer Höhenlage von 248 – 265 m ü. NN. Auf dem Flurstück Fl.Nr. 717 liegt in der Südwestecke 
eine landwirtschaftliche Hofstelle mit 2 Stallgebäuden. Südlich verläuft ein Graben in Richtung Sen-
nach. Westlich schließt bereits eine Freiflächen-PV-Anlage an. 
 
Die Umgebung des Geltungsbereichs ist überwiegend ackerbaulich genutzt, Gehölzstrukturen sind 
selten und orientieren sich entlang von Wegen und Gräben sowie um die Hofstelle. 
Das Gebiet liegt zwischen Hellingen im Norden, Königsberg im Osten, Römershofen im Westen und 
der Staatsstraße St 2278 bzw. der alten Bahnlinie im Südosten.  
 
 

1.2 Geologie und Böden 
 
Der geologische Untergrund im Untersuchungsgebiet ist durch die Myophorienschichten des Mittleren 
Keupers (Grabfeld-Formation) geprägt, die durch dunkelrote bis rotbraune Ton-/Mergelsteine sowie 
Dolomit(mergel)steinbänken und Gipsstein gekennzeichnet sind.  
 
Auf diesen Ausgangsgesteinen haben sich fast ausschließlich Pararendzinen und kalkhalte Pelosole 
aus grusführendem Lehm bis Ton entwickelt. 
 
 

1.3 Wasser 
 
Der südexponierte Hangbereich, auf dem die Photovoltaikanlage errichtet wird, befindet sich im 
Einzugsgebiet der Sennach und entwässert über den unmittelbar südlich verlaufenden Oberflächen-
graben in Richtung Nordwesten in die Sennach, weiter in die Nassach und damit in den Main. 
 
Ein amtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet sowie Heilquellenschutzgebiete, Wasserschutz-
gebiete und aktuelle Grundwassernutzungen sind im Geltungsbereich und seiner Umgebung nicht 
vorhanden.  
 
Der Südwesten (außerhalb des Geltungsbereichs) liegt im wassersensiblen Bereich. Wassersensible 
Bereiche kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des Wassers, in dem es zu Überschwem-
mungen und Überspülungen kommen kann. Nutzungen können hier durch über die Ufer tretende 
Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern oder zeitweise hoch 
anstehendes Grundwasser beeinträchtigt werden. Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder für 
die Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungsgebieten kann bei diesen Flächen nicht angege-
ben werden, wie wahrscheinlich Überschwemmungen sind. Die Flächen können je nach örtlicher 
Situation ein häufiges oder auch ein extremes Hochwasserereignis abdecken. 
 
 

1.4 Klima 
 
Das Klima des Grabfeldes ist kontinental getönt und überdurchschnittlich trocken und warm, das 
Jahresmittel der Lufttemperatur liegt bei 8-9 °C. Im Grabfeld liegen die durchschnittlichen jährlichen 
Niederschlagsmengen durch die Lage im Leebereich der Rhön zwischen 550 mm bis 600 mm.  
 
Kleinklimatisch gesehen liegt der Geltungsbereich auf einem südexponierten Hang. Die über den 
landwirtschaftlichen Flächen entstehende Kaltluft fließt über die vorhandenen Täler, die als Leitbahnen 
für Frisch- und Kaltluft dienen, dem Relief folgend in Richtung Sennach ab. 
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1.5 Tiere und Pflanzen und ihre Lebensräume 
 
Der Geltungsbereich ist derzeit ackerbaulich genutzt. Im Südwesten des Grundstücks befindet sich 
eine derzeit aufgegebene Hofstelle mit 2 Stallgebäuden und einer Güllegrube sowie unbefestigten 
Lagerflächen, die sich zu artenarmen Gras- und Krautfluren entwickelt haben. Um diese Hofstelle 
wurden als Ausgleichs- und Eingrünungsmaßnahmen Gehölze mit Spitz-Ahorn (Acer platanoides), 
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Apfelbäumen sowie verschiedene Sträucher gepflanzt. 
 
Im Westen, Süden und Norden schließen Grünwege an. 
Südlich verläuft ein Graben, der an mehreren Stellen Schilf (Phragmites communis) sowie punktuell 
Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa), Eschen (Fraxinus excelsior) und Weiden (Salix spec.) aufweist. 
Südlich des Grabens liegen weitere Ackerflächen. 
 
 
Aus dem Untersuchungsgebiet und seiner Umgebung liegen keine Hinweise auf Vorkommen von 
seltenen Tierarten aus der Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt vor.  
 
Aufgrund der Lebensraumausstattung ist im Geltungsbereich mit bodenbrütenden Vogelarten wie der 
Feldlerche und der Schafstelze zu rechnen. Diese halten erfahrungsgemäß einen „Sicherheitsab-
stand“ zu horizontüberhöhenden Strukturen wie Gebäuden und Gehölzen ein, so dass Vorkommen 
von Bodenbrütern eher im Norden und Osten des Geltungsbereichs zu erwarten sind. 
Die Hecken und Grasfluren der östlich anschließenden Eingrünung um die Hofstelle sind typische 
Lebensräume für gehölzbrütende Vogelarten wie Mönchsgrasmücke oder Zilpzalp, die aber durch die 
Maßnahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht betroffen sind.  
 
Greifvogelarten und Eulen (v.a. Mäusebussard, Sperber, Turmfalke, Rotmilan) nutzen den Untersu-
chungsbereich derzeit potenziell als Nahrungslebensraum, brüten aber außerhalb des Geltungsbe-
reichs. Aus den Gebäuden der ehemaligen Hofstelle sind keine Vorkommen von Schleiereulen 
bekannt. 
 
 
Der Geltungsbereich hat darüber hinaus voraussichtlich Bedeutung als Nahrungslebensraum für 
typische Fledermäuse der Kulturlandschaft wie Zwergfledermaus oder Langohren. 
 
Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten wie der Zauneidechse sind aufgrund der 
Biotopausstattung im Geltungsbereich auszuschließen. Auch in der unmittelbaren Umgebung, z.B. um 
die Hofstelle ist aufgrund des dichten Bewuchses und der Beschattung ein Vorkommen unwahrschein-
lich. 
 
Der Große Wiesenknopf, die Eiablage- und Raupenfutterpflanze des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings, kommt entlang des Grabens und auf der südwestlich anschließenden Grünlandflä-
che vor. Auswirkungen auf ein potenzielles Vorkommen dieses Tagfalters sind durch die geplante 
Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht zu erwarten. 
 
 
Für gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV 
FFH-Richtlinie) ergeben sich mit den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Photovoltaik Hellingen V“ der Stadt Königsberg i.Bay. keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän-
de nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG, wenn  

- eine Schädigung von Brutplätzen bodenbrütender Vogelarten durch einen Beginn der Bau-
maßnahmen vor der Brutzeit der Vögel ausgeschlossen wird. Falls die Baumaßnahmen in-
nerhalb des Brutzeitraums, also zwischen Anfang März und Ende Juli liegen sollten, so sind 
von Anfang März bis Baubeginn mittels kontinuierlicher Schwarzbrache Bodenbruten auszu-
schließen oder die betroffenen Flächen müssen auf mögliche Neststandorte durch einen 
Fachmann geprüft werden. 

- eine Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und ein Tötungsrisiko für gebäu-
debewohnende Fledermausarten und gebäudebrütende Vogelarten durch einen Abbruch der 
Gebäude zwischen 01.10.bis 28.02. vermieden werden. 
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- eine externe CEF-Maßnahme ACEF 4 mit 4.800 m² Blühstreifen/Ackerbrache auf Fl. Nr. 1074 
der Gemarkung Königsberg im räumlichen Zusammenhang vorgesehen wird (siehe spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung in Kapitel 4.4). 

 
 
Das Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Haßberge (2001) enthält für den Geltungs-
bereich und seine Umgebung nur die allgemeine Zielsetzung zur Neuschaffung von mageren Ranken 
und Rainen, Magerwiesen, Wald- und Heckensäumen in den strukturarmen Ackerlandschaften des 
Landkreises, ausgehend von den Restbeständen von Mager- und Trockenstandorten. 
 
 

1.6 Schutzgebiete und schutzwürdige Objekte 
1.6.1 Europäische Schutzgebiete 
 
In der näheren Umgebung des Geltungsbereichs liegen keine Europäischen Schutzgebiete (Vogel-
schutzgebiete oder Fauna-Flora-Habitatgebiete).  
Das FFH-Gebiet Nr. 5929-371 „Haßbergetrauf von Zeil am Main bis Königsberg“ sowie das Vogel-
schutzgebiet (SPA-Gebiet) Nr. 5728-471 „Haßbergetrauf und Bundorfer Wald“ liegen ca. 1,25 km 
östlich des Geltungsbereichs. Auswirkungen sind hier nicht zu erwarten. 
 
1.6.2 Schutzgebiete gemäß § 23 – 29 BNatSchG 
 
Im Geltungsbereich und der unmittelbaren Umgebung liegen keine Schutzgebiete gemäß § 23 – 29 
BNatSchG. 
Der Naturpark „Haßberge“ und auch das Landschaftsschutzgebiet im Naturpark Haßberge liegen 1,1 
km südöstlich des Geltungsbereichs und beginnen östlich der Staatsstraße St 2278. 
 
Etwa 600 m westlich des Geltungsbereichs liegt der Geschützte Landschaftsbestandteil „Trockenra-
sen am Oberliedenberg“. 
 
1.6.3 Geschützte Flächen nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG 
 
Im Untersuchungsgebiet liegen keine geschützten Feucht- oder Trockenbiotope. 
 
1.6.4 Biotope der Bayerischen Biotopkartierung 
 
Folgende Hecken und Feldgehölze in der Umgebung des Geltungsbereichs sind in der Biotopkartie-
rung erfasst: 

- Biotop 5929-0016-001: Streuobstkomplex südlich Hellingen etwa 140 m nördlich des Gel-
tungsbereichs (nördlich der Kuppe des Oberliedenbergs) 

- Biotop 5929-0014-001: Geschützter Landschaftsbestandteil „Trockenrasen am Ober-
liedenberg“ etwa 600 m westlich des Geltungsbereichs 

 
1.6.5 Flächen des Ökokatasters 
 
Für die Errichtung der beiden Schweineställe im Süden der Flurnummer 717 wurde gemäß der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung für ein sonstiges Eingriffsvorhaben in der Genehmigung vom 
30.06.1998 eine Ausgleichsfläche mit einer Größe von 2.231 m² festgelegt, auf der vom Ausgangszu-
stand Acker Gehölzstrukturen (Einzelbaumpflanzungen und weitere Hecken einschl. Saumbereichen) 
herzustellen waren. 
 
 

1.7 Landschaftsbild 
 
Der Geltungsbereich liegt südlich von Hellingen und westlich von Königsberg am Südhang eines 
flachen Höhenrückens um 270 m ü. NN (Flurbezeichnung „Oberliedenberg“), auf dem sich auch eine 
weitgehende begrünte Deponie befindet. 
 
Das Gebiet ist arm an Gehölzstrukturen, die als Sichtkulisse wirken, so dass es von weitem einsehbar 
ist. Lediglich um die ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle sowie punktuell am Graben und dem 
südlich verlaufenden landwirtschaftlichen Hauptweg sind einzelne Gehölze vorhanden. 
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Durch die vorhandene Hofstelle, die Deponie im Norden sowie die vorhandenen Freiflächen-
Photovoltaikanlagen im Westen und Osten ist der Geltungsbereich landschaftsoptisch vorbelastet, 
ebenso durch Gewerbeflächen am südwestlichen Ortsrand von Königsberg und am südlichen Orts-
rand von Hellingen. 
 

1.8 Sonstige Schutzgüter 
 
Für den Geltungsbereich sind keine Bodendenkmale bekannt (Internet-Seite des Bayerischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege: BayernViewer Denkmal, Stand 3/2023).  
 
 
 

2 Eingriffssituation 
2.1 Geplantes Vorhaben 
 
Die Stadt Königsberg i. Bay. beabsichtigt, eine ca. 2,96 ha große Fläche auf dem Flurstück Nr. 717 
der Gemarkung Hellingen als  

- Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovol-
taikanlage“ mit einer GRZ von 0,8 mit 24.646 m²  

- zzgl. eines umlaufenden Wiesenweges (innerhalb der Zäunung) auf 2.112 m², 
- Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (2.884 m² Eingrünung (davon 1.353 m² nachrichtlich dem Bebauungsplan 
„Hellingen IV“ zugeordnet), 1.598 m² Entsiegelung und 1.798 m² ehem. Ökokatasterfläche) 
sowie 

- den Erhalt einer Güllegrube mit Nebenbereichen mit 433 m² und einer zugeordneten vor-
handenen Ausgleichsfläche (Ökokatasterfläche) mit 433 m² sowie 

- einer externen CEF-Maßnahme mit 4.800 m² Blühstreifen/Ackerbrache auf Fl. Nr. 1074 der 
Gemarkung Königsberg 

auszuweisen.  
 
 

2.2 Eingriffe 
 
Mit der geplanten Bebauung als Sondergebiet sind Veränderungen der Art und Nutzung von Grundflä-
chen verbunden, die als Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild gewertet werden 
müssen. 
Durch die Überbauung und (punktuelle) Versiegelung wird das Schutzgut Boden und Fläche und das 
Schutzgut Wasser betroffen, weil wichtige Funktionen des Bodens für den Naturhaushalt wie Filte-
rung, Pufferung und Speicherung von Niederschlagswasser, Grundwasserneubildung, aber auch die 
Funktion als Lebensraum für Bodenorganismen beeinträchtigt werden bzw. verloren gehen. 
 
 

2.3 Möglichkeiten zur Eingriffsminimierung  
 
Eine Reihe von Überlegungen und Maßnahmen gestatten es, die Auswirkungen durch Bebauung und 
Versiegelung insbesondere hinsichtlich ihrer Reichweite zu verringern. 
 
2.3.1 Maßnahmen zur Eingriffsminimierung im Bebauungsplanentwurf bzgl. Boden, Wasser 

und Kleinklima sowie Tiere und Pflanzen 
 Minimierung der Versiegelung durch Befestigung erforderlicher Wege als Wiesenwege und 

Begrünung der Flächen zwischen den Modulen und somit Erhaltung der Bodenfunktionen, 
gleichzeitig auch Maßnahme zur Verminderung des Oberflächenabflusses, zum Erhalt der Versi-
ckerungsfähigkeit des Bodens und zum Erosionsschutz 

 Minimierung der Versiegelung durch die aufgeständerte Bauweise der Solarmodule (ohne Funda-
mente), so dass ein ungehinderter Oberflächenwasserabfluss und eine breitflächige Versickerung 
des Niederschlagswassers ermöglicht werden 

 Schutz des anstehenden Oberbodens gemäß DIN 18915/3 
 Eine Schädigung von Brutplätzen bodenbrütender Vogelarten wird durch einen Beginn der 

Baumaßnahmen vor der Brutzeit der Vögel ausgeschlossen. Falls die Baumaßnahmen innerhalb 
des Brutzeitraums, also zwischen Anfang März und Ende Juli liegen sollten, so sind von Anfang 



Miriam Glanz, Landschaftsarchitektin    Grünordnungsplan zum B-Plan „Photovoltaik Hellingen V“ (Stand 6/23) 
 
 

 
7 

März bis Baubeginn mittels kontinuierlicher Schwarzbrache Bodenbruten auszuschließen oder 
die betroffenen Flächen müssen auf mögliche Neststandorte durch einen Fachmann geprüft wer-
den. 

 Der Zaun wird in Bodennähe so gestaltet, dass Kleintiere ungehindert passieren können 
 Der Anlagenbetreiber verpflichtet sich nach Aufgabe der PV-Nutzung zum Rückbau der Anlage 

mit der festgelegten Folgenutzung „Landwirtschaftliche Nutzfläche“. Sämtliche bauliche Konstruk-
tionsteile werden entfernt. 

 Abbruch der Stallgebäude mit Entsiegelung auf 1.598 m² 
 
2.3.2 Maßnahmen zur Eingriffsminimierung im Bebauungsplanentwurf bzgl. des Land-

schaftsbildes 
 Der Erhalt der vorhandenen Gehölze an den beiden Stallgebäuden (ehemalige zugeordnete 

Ausgleichsmaßnahmen sowie die allseitig geplanten Gehölzstrukturen dienen als Sichtkulissen 
und somit der Einbindung der geplanten Anlage in das Landschaftsbild. 

 Anordnung der Modulreihen entsprechend dem Relief und der erforderlichen Ausrichtung zur 
Sonne, dementsprechend Verzicht auf erheblichen Erdmassenbewegungen sowie von erhebli-
chen Veränderungen der Oberflächenformen durch Abgrabungen und Aufschüttungen soweit 
möglich. 

 Begrünung der Fläche zwischen den Modulen 
 Auswahllisten für Gehölzpflanzungen  
 Festlegung einer Ausführungsfrist für die Pflanzung und Ansaaten 
 
 
 

3 Ausgleich und Ersatz im Sinne des § 15 BNatSchG 
 
Bei den im vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorgesehenen Festsetzungen handelt es sich um 
Eingriffe im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG, nämlich um „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung 
von Grundflächen (...), die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Land-
schaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 
 
Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegen die seit 10.12.2021 geltenden 
Hinweise des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (erstellt in Abstimmung 
mit den Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst, für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie, für Umwelt und Verbraucherschutz sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) zur 
„Bau- und landesplanerischen Beurteilung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ zugrunde. 
 
 

3.1 Erfassung der Auswirkungen des Eingriffs 
 
Für das Sondergebiet für Photovoltaik gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO ist durchgängig eine GRZ von 0,8 
festgesetzt. 
 
Boden 

Durch das Vorhaben werden weder Böden mit sehr hoher Bedeutung aufgrund einer regional beson-
deren Standortfaktorenkombination noch morphologisch–bodenkundliche Sonderstandorte in An-
spruch genommen; es sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut „Boden“ 
zu erwarten. 
 
Wasser 

Da durch das Vorhaben weder Wasserschutzgebiete, amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete 
noch Oberflächengewässer in Anspruch genommen werden, sind keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf das Schutzgut „Wasser“ zu erwarten. Quellen und Quellfluren, wasserführende 
Schichten (Hangschichtwasser) und unregelmäßig überschwemmte Bereiche (Auenschutz) bleiben 
unberührt. 
 
Klima und Luft 

Durch das Aufstellen der Module wird weder eine Frischluftschneise noch ein zugehöriges Kaltluftent-
stehungsgebiet maßgeblich beeinträchtigt. Durch das Vorhaben werden keine Flächen mit hoher 
Bedeutung für die klimatische Ausgleichsfunktion oder für die lufthygienische Ausgleichsfunktion in 
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Anspruch genommen, sodass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut „Klima“ 
zu erwarten sind. 
 
Arten und Lebensräume 

Seit 10.12.2021 gelten die Hinweise des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und 
Verkehr (erstellt in Abstimmung mit den Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst, 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für Umwelt und Verbraucherschutz sowie für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten) zur „Bau- und landesplanerischen Beurteilung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen“. Dort werden verschiedene Maßgaben genannt, bei deren Einhaltung auf 
Flächen mit dem Ausgangszustand Acker (BNT-Typ A11) bzw. Intensivgrünland (BNT-Typ G11) 
davon ausgegangen werden kann, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
verbleiben und deshalb kein Ausgleichsbedarf entsteht. 
 
Auch wenn viele der vorgesehenen Maßgaben in diesem Bebauungsplan eingehalten werden wie 

 Begrünung der Anlagenfläche unter Verwendung von Saatgut aus gebietseigenen Arten, kein 
Mulchen, 1-2schürige Mahd mit Entfernung des Mähguts, Entwicklung von arten- und blüten-
reichem Grünland (in Anlehnung an den BNT-Typ G212) 

 keine Düngung kein Einsatz von Pflanzenschutzmittel 
so liegt die Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,8 deutlich über dem Schwellenwert von ≤ 0,5. Deshalb ist 
der Ausgleichsbedarf zu ermitteln.  
 
Die Bestimmung des rechnerisch ermittelbaren Ausgleichsbedarfs erfolgt nach der Methodik des 
Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“. 
 
Als Eingriffsfläche gilt der Geltungsbereich des Bebauungsplans; bei dem hier zu beurteilenden 
Bebauungsplan „Hellingen V“ ist dies ausschließlich die Sondergebietsfläche auf der Flurnummer 717 
mit 24.646 m² ohne die umlaufende Grünfläche (Wiesenweg), ohne die geplante Eingrünung und der 
Abbruch bzw. die Entsiegelung (jeweils Ausgleichsfläche). 
 
Der Ausgangszustand der Eingriffsfläche ist – bis auf eine 515 m² große Teilfläche im Südwesten - 
Acker, also ein Biotop- und Nutzungstyp (BNT) mit einer geringen naturschutzfachlichen Bedeutung 
gemäß Biotopwertliste (1 – 5 Wertpunkte), der pauschal mit 3 Wertpunkten bewertet wird. 
 
Dabei wird abweichend von den „Hinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 
und Verkehr in Abstimmung mit den Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst, für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für Umwelt und Verbraucherschutz sowie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten“, Stand 10.12.2021 zur bau- und landesplanerischen Behandlung von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen keine Pauschalierung der BNT-Typen mit einer geringen naturschutz-
fachlichen Bedeutung gemäß Biotopwertliste (1 – 5 Wertpunkte) vorgenommen, da diese mit der 
pauschalierten Bewertung mit 3 Wertpunkten durch den überwiegend mit 2 Wertpunkten einzustufen-
den Ausgangsbestand der Ackernutzung zu einer Erhöhung des ermittelten Kompensationsumfangs 
um fast 50 % führen würde. 
Die artenarmen Gras und Krautfluren (K11) im Südwesten werden mit 4 Wertpunkten bewertet. 
 
Entsprechend wird auch die Wertpunktermittlung je m² für die Ausgleichsflächen nicht pauschaliert, 
sondern mit den tatsächlichen Wertpunkten des BNT-Typs berechnet. 
 
 
Hiermit ergibt sich ein Ausgleichsbedarf von  
 
Eingriffsfläche x Wertpunkte BNT (Ausgangszustand) x Beeinträchtigungsfaktor (=GRZ) 
 
also  
24.131 m² x 2 Wertpunkte x 0,8  = 38.610 Wertpunkte und 
515 m² x 4 Wertpunkte x 0,8  =   1.648 Wertpunkte, 
zusammen also   = 40.258 Wertpunkte 
 
Berücksichtigung der erreichbaren Vermeidungsmaßnahmen: 
Da sich aufgrund der hochwertigen Einsaat und extensiven Pflege innerhalb des Sondergebietes ein – 
wenn auch ggf. lückiger – Bestand eines mäßig artenreichen, extensiv genutzten Grünlands aufgrund 
der örtlichen Standortbedingungen entwickeln wird, ist eine Reduzierung mit dem Planungsfaktor von 
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20 % (entspricht 80 % des ermittelten Ausgleichsbedarfs) gerechtfertigt.  
 
Demzufolge ergibt sich folgender Ausgleichsbedarf  
(Eingriffsfläche x Wertpunkte BNT x Beeinträchtigungsfaktor (=GRZ)) * 80 % (für Vermeidung) 
 
also  
40.258 Wertpunkte * 0,8 = 32.206 Wertpunkte Kompensationsbedarf 
 
Weiterhin wird eine externe CEF-Maßnahme ACEF 4 mit 4.800 m² Blühstreifen/Ackerbrache auf Fl. Nr. 
1074 der Gemarkung Königsberg vorgesehen. 
 
Landschaftsbild 

Der Geltungsbereich und die unmittelbare Umgebung sind aufgrund des Reliefs und der wenigen 
vorhandenen Gehölzstrukturen aus annähernd allen Richtungen einsehbar. Lediglich auf der Süd-
westseite wirken die Grünstrukturen an der ehemaligen Hofstelle als Sichtkulisse. 
Die Fernwirkung der Photovoltaikanlage wird v.a. durch die geplanten Gehölzstrukturen um die 
Photovoltaikanlage gemindert.  
Es sind somit mittelfristig keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut „Land-
schaftsbild“ zu erwarten.  
 
Der Abbruch der beiden Stallungen trägt zu einer Aufwertung des Landschaftsbildes bei. 
 
Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Bodendenkmale. 
 
 

3.2 Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen 
3.2.1 Maßnahmen zur Minderung der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild  
 
Begrünung zwischen den Modulreihen  

Zur Sicherung vor Bodenabtrag und zur Versickerung des Niederschlagswassers sind die Flächen 
zwischen den Solarmodulen zu begrünen. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen 
- Ansaat einer artenreichen Wiesenmischung (z.B. Regiosaatgut (Ursprungsgebiet UG 11 „Süd-

westdeutsches Bergland“)) zwischen und unter den Modulreihen in den Bereichen, die nicht durch 
Fundamente, Erschließungsflächen oder Betriebsflächen genutzt werden. 

- Pflege: Jährliche Mahd mit Entfernen des Mähgutes (nicht vor dem 15.06.) in den ersten 2 Jahren 
zur weiteren Aushagerung des Standorts. Später jährliche Mahd (nicht zwischen Mitte März und 
Mitte Juni) oder Beweidung der Flächen. 

- Düngung und der Einsatz von Herbiziden, Bioziden und Rodentiziden ist unzulässig.  

 
Einzäunung 

Notwendige Einfriedungen kommen auf der Innenseite der Ausgleichsflächen/Eingrünung zu liegen 
und sind grundsätzlich dem Geländeverlauf anzupassen. Sockelmauern sind nicht zulässig. Die 
Kompensationsmaßnahmen liegen außerhalb der Einzäunung und sind für Wildtiere frei zugänglich. 

Die maximale Höhe der Einfriedung beträgt 3,0 m. Ein Übersteigschutz aus Stacheldraht ist innerhalb 
dieser Gesamthöhe 3,0 m zulässig. 

Der Zaun wird in Bodennähe so gestaltet, dass Kleintiere ungehindert passieren können. Das bedeu-
tet die Offenhaltung von mindestens 15 cm zwischen der Oberkante des Geländes und der Unterkante 
des Zauns. 

 

Bepflanzung  

Zur Minderung des Eingriffes in das Landschaftsbild sowie zur Einbindung der Photovoltaikanlage in 
die Landschaft wird auf allen Seiten in dem 5 m breiten Grünstreifen eine zweireihige Strauchpflan-
zung (siehe Plandarstellung) gemäß Pflanzschema A ergänzt. 
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Pflanzqualität und –dichte  
Folgende Pflanzqualitäten sind auszuwählen: 
Sträucher: Strauch, 2 x v., Höhe 60 – 100 cm,  
 
Pflanzraster: ca. 1,00 m Abstand der Reihen, ca. 1,00 m bis 1,50 m Abstand in der Reihe 
 
Dabei werden ausschließlich gebietseigene Straucharten (Vorkommensgebiet 5.1 „Süddeutsches 
Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken“) vorgesehen: 

Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
 
Ca. 1 Drittel der Strauchpflanzungen kann auch als Benjeshecke mit ergänzenden Lesesteinen 
angelegt werden. 
Zur Pflege und zum Erhalt der Hecken sind diese alle 8-15 Jahre abschnittsweise auf den Stock zu 
setzen. 

 

Im Norden und Nordosten wird die Pflanzung von Laubbäumen II. Ordnung  

Acer campestre Feld-Ahorn 
Betula pendula Sand-Birke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Juglans regia  Walnuß 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Pyrus communis Kultur-Birne 
Sorbus domestica Speierling 
Sorbus torminalis Elsbeere 
Ulmus carpinifolia Feld-Ulme 
 

sowie von Obstbaumhochstämmen in regionalen Sorten (siehe Plandarstellung)  

Apfelsorten: Berlepsch, Bitterfelder Bohnapfel, Boskoop, Jakob Fischer, Kaiser Wilhelm, Gold-
renette von Blenheim, Retina, Roter Eiserapfel, Ontario 

Birnensorten: Bayerische Weinbirne, Clapps Liebling, Conference, Oberösterreichische Weinbir-
ne Wasserbirne 

Kirschensorten: Burlat, Königskirsche, Knorpelkirsche, Schattenmorelle, Weichsel 

Pflaumen- und Zwetschgensorten: Bühler Frühzwetschge, Große Grüne Reneklode, Haus-
zwetschge, Mirabelle von Nancy 

vorgesehen. 

Folgende Pflanzqualitäten sind auszuwählen: 
Hochstämme: Hochstamm 2 x v., STU 8-10  
 

Nachweise der gebietsheimischen Herkünfte der Pflanzen werden zur Freigabe vorab der Unteren 
Naturschutzbehörde vorgelegt. 
 
Die Pflanzungen sind mit einem Pflanzschutzzaun zu zäunen, um sie vor Wildverbiß zu schützen und 
das Anwachsen sicherzustellen. 
 

Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Eine Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und ein Tötungsrisiko für gebäudebe-
wohnende Fledermausarten und gebäudebrütende Vogelarten kann durch einen Abbruch der Gebäu-
de zwischen 01.10.bis 28.02. vermieden werden. 

Cornus mas  Kornelkirsche 
Corylus avellana  Haselnuß 
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare  Liguster  
Prunus spinosa  Schlehe 
Rosa canina  Hundsrose 
Salix caprea  Sal-Weide 
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Eine Schädigung von Brutplätzen bodenbrütender Vogelarten wird durch einen Beginn der Baumaß-
nahmen vor der Brutzeit der Vögel ausgeschlossen. Falls die Baumaßnahmen innerhalb des Brutzeit-
raums, also zwischen Anfang März und Ende Juli liegen sollten, so sind von Anfang März bis Baube-
ginn mittels kontinuierlicher Schwarzbrache Bodenbruten auszuschließen oder die betroffenen Flä-
chen müssen auf mögliche Neststandorte durch einen Fachmann geprüft werden. 
 
Weiterhin wird eine externe CEF-Maßnahme ACEF 4 mit 4.800 m² Blühstreifen/Ackerbrache auf Fl. Nr. 
1074 der Gemarkung Königsberg im räumlichen Zusammenhang vorgesehen. 
 
Die erforderliche Fläche wird gemäß Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Verbraucherschutz „Maßnahmenfestlegung für die Feldlerche im Rahmen der speziellen Artenschutz-
rechtlichen Prüfung" vom 22.02.2023 festgelegt. 
 

Zeitlicher Ablauf und Vollzug 

Die verbindlichen Anpflanzungen und Ansaaten nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB zwischen den Modu-
len und auf den Ausgleichsflächen im Geltungsbereich sind innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung 
zu vollziehen und für die Dauer der Betriebszeit der Anlage fachgerecht zu pflegen und fortzuführen.  
 
Sämtliche Pflanzungen und Ansaaten sind vom jeweiligen Eigentümer ordnungsgemäß im Wuchs zu 
fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Bei wesentlichen Ausfällen der Pflanzung (über 
10 %) ist auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Nachpflanzung auf Kosten des Eigentümers in der 
bis dahin erreichten Größe zu verlangen. 
 
Die Verpflichtung zu Pflege und Erhalt der Begrünungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen ist 
auf den Zeitraum des Betriebs der Photovoltaik-Anlage beschränkt. 
 
 
3.2.2 Maßnahmen zum Ausgleich für den Naturhaushalt 
 

Auf den zugeordneten Ausgleichsflächen sind folgende Aufwertungen möglich: 

- A 1: Aufwertung von einer Ackerfläche (A11 mit 2 Wertpunkten) zu einer mesophilen He-
cke incl. Säumen (B112 mit 10 Wertpunkten), also um 8 Wertpunkte: 

1.531 m² x 8 Wertpunkte = 12.248 Wertpunkte 

- A 2: Aufwertung von landwirtschaftlichen Gebäuden im Außenbereich (X132 mit 1 Wert-
punkt) durch Abbruch und Entsiegelung zu mäßig artenreichen Säumen und Staudenflu-
ren frischer bis mäßig trockener Ausprägung (K122 mit 6 Wertpunkten), also um 5 Wert-
punkte: 

1.598 m² x 5 Wertpunkte = 7.990 Wertpunkte 

- A 3: Erhalt der ehemaligen Ausgleichsfläche für die beiden Stallungen auf 1.798 m². Dort 
war auf einer Ackerfläche (A11 mit 2 Wertpunkten) au ca. 1.000 m² eine Streuobstbestand 
im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland, mittlere bis alte Ausbildung 
(B432 mit 10 Wertpunkten) entstanden, was einer Aufwertung um 8 Wertpunkte ent-
spricht. Auf weiteren 798 m² haben sich auf dem Acker Gebüsche und Hecken stickstoff-
reicher, ruderaler Standorte (B116 mit 7 Wertpunkten) entwickelt, was eine Aufwertung 
um 5 Wertpunkte bedeutet. Diese durch den Wegfall der Stallungen „freigewordene“ Auf-
wertung wird jetzt dem Eingriff der PV-Anlage zugeordnet 

1.000 m² x 8 Wertpunkte = 8.000 Wertpunkte 

798 m² x 5 Wertpunkte = 3.990 Wertpunkte 

 
Insgesamt können also auf den vorgesehenen 4.918 m² großen Ausgleichsflächen 32.228 Wertpunkte 
generiert werden, so dass der Eingriff kompensiert wird. 
 

Die westliche und nordwestliche Teilfläche der Eingrünung mit 1.353 m² wird nachrichtlich dem 
Bebauungsplan „Hellingen IV“ als Ausgleichsfläche A 3 zugeordnet, da diese nicht mehr im Bebau-
ungsplan „Junkersdorf I“ liegen kann. 
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Diese Maßnahmen dienen vor allem als Puffer- und Abstandsflächen sowie der Einbindung in das 
Landschaftsbild und der Schaffung von zusätzlichen Lebensräumen. 
 

Auf den drei Ausgleichsflächen A1 bis A3 werden folgende Maßnahmen vorgesehen (siehe Plandar-
stellung): 

- Anlage von zweireihigen Strauchpflanzungen mit autochthonen gebietsheimischen Arten (sie-
he 3.1) sowie im Norden und Nordosten Einzelbaumpflanzungen mit (Wild-
)Obstbaumhochstämmen (Ausgleichsfläche A 1). Die verbleibenden Flächen werden mit einer 
artenreichen Wiesenmischung (z.B. Regiosaatgut (Ursprungsgebiet UG 11 „Südwestdeut-
sches Bergland“)) angesät. Sie werden in den ersten 2 Jahren zur weiteren Aushagerung des 
Standorts zweimal gemäht (erste Mahd nicht vor dem 15.06., zweite Mahd im Spätsommer) 
mit Entfernen des Mähgutes. In den Folgejahren erfolgt eine jährliche Mahd mit Mähgutentfer-
nung (nicht zwischen Mitte März und Mitte Juni) oder eine Beweidung der Flächen. Auf Dün-
gung und der Einsatz von Herbiziden, Bioziden und Rodentiziden ist zu verzichten. 

 
Nachweise der gebietsheimischen Herkünfte der Pflanzen und des gewählten Regio-Saatguts werden 
zur Freigabe vorab der Unteren Naturschutzbehörde vorgelegt. 
 
Bei einer Eingrünung der Anlage insbesondere mit Gehölzen/Hecken ab 5 m Breite – wie im vorlie-
genden Fall - kann der Grünstreifen als Kompensationsmaßnahme anerkannt werden. Der Vorha-
bensträger hat eine Prüfung der Funktionserfüllung der Ausgleichsmaßnahme durchzuführen. Diese 
ist von der unteren Naturschutzbehörde abzunehmen (Hinweise zur Behandlung der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung für großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Schreiben der Obersten 
Baubehörde des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 19.11.2009 bzw. Hinweise des 
Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (erstellt in Abstimmung mit den Bayeri-
schen Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst, für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, 
für Umwelt und Verbraucherschutz sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) zur „Bau- und 
landesplanerischen Beurteilung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ vom 10.12.2021). 
 
Als weitere Ausgleichsmaßnahme A2 erfolgt der Abbruch und die Entsiegelung der beiden Schweine-
ställe (gesamt 1.598 m²) einschl. Ausbau der Fundamente. Auf diesen beiden Flächen erfolgt der 
Einbau von Mutterboden und die Ansaat mit einer artenreichen Wiesenmischung (z.B. Regiosaatgut, 
Ursprungsgebiet UG 11 „Südwestdeutsches Bergland“).  
In den Folgejahren wird eine jährliche Mahd mit Mähgutentfernung (nicht zwischen Mitte März und 
Mitte Juni) oder eine Beweidung der Flächen durchgeführt. Auf Düngung und den Einsatz von Herbi-
ziden, Bioziden und Rodentiziden ist zu verzichten. 
 
Ausgleichsmaßnahme A3 beinhaltet die Fortsetzung der Pflege der ehemaligen Ausgleichsfläche für 
die beiden Schweineställe auf 1.798 m². Zur Pflege erfolgt eine jährliche Mahd mit Mähgutentfernung 
(nicht zwischen Mitte März und Mitte Juni) oder eine Beweidung der Flächen. Die verbleibende 
Ausgleichsfläche für die Güllegrube mit 433 m² sowie die Güllegrube selbst verbleiben innerhalb 
dieser Fläche. 
 
 

3.3 Zusammenfassende Bilanzierung 
 
Der Geltungsbereich ist derzeit bis auf eine kleine artenarme Brache im Südwesten ackerbaulich 
genutzt, die Intensität des Eingriffes für den Geltungsbereich ist für die einzelnen Schutzgüter als 
gering einzustufen. 
 
Mit der Photovoltaikanlage wird sich der mögliche Versiegelungsgrad erhöhen. Durch  

- die extensive Bewirtschaftung der Fläche zwischen den Modulen 
sowie die auf den Ausgleichsflächen mit 4.918 m² vorgesehenen Maßnahmen wie 

- die Pflanzung von Hecken 
- die Pflanzung von Laubbäumen II. Ordnung und/oder von Obstbäumen und  
- die Ansaat von artenreichen Landschaftsrasenmischung und der Entwicklung von extensiv 

genutzten Wiesen  
- der Abbruch der beiden Stallungen und die Ansaat und extensive Folgepflege dieser Flächen 

sowie 
- der Erhalt und die weitere Pflege der Gehölzstrukturen mit Säumen (ehemalige Ausgleichsflä-



Miriam Glanz, Landschaftsarchitektin    Grünordnungsplan zum B-Plan „Photovoltaik Hellingen V“ (Stand 6/23) 
 
 

 
13 

che für die beiden Stallungen) 
entstehen Puffer- und Abstandsflächen als neue Lebensräume zur Eingrünung der PV-Anlage und als 
Verbundkorridor.  
 
Weiterhin wird eine externe CEF-Maßnahme ACEF 4 mit 4.800 m² Blühstreifen/Ackerbrache auf Fl. Nr. 
1074 der Gemarkung Königsberg im räumlichen Zusammenhang vorgesehen. 
 
Mit der Summe der grünordnerischen Maßnahmen einschl. der vorgesehenen Ausgleichsflächen 
werden die durch das Vorhaben entstehenden Eingriffe ausgeglichen; weiterhin wird eine 1.353 m² 
große Teilfläche der westlichen und nordwestlichen Eingrünung nachrichtlich dem Bebauungsplan 
„Hellingen IV“ zugeordnet.  
 
 
 

4 Angaben zum Artenschutz für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
(saP) 

 
Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Photovoltaik Hellin-
gen V“ der Stadt Königsberg i. Bay. vorgesehene Ausweisung eines Sondergebietes „Photovoltaikan-
lage“ hat möglicherweise Auswirkungen auf geschützte Tiere und Pflanzen.  
In der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) werden  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüg-
lich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des An-
hangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 

 die ggf. erforderlichen naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den 
Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 
Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 
- Fachliteratur mit Verbreitungskarten (vgl. Literaturverzeichnis) 

- Artenschutzkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (Stand 1/2023), die jedoch keine 
Hinweise aus den letzten 10 Jahren für den unmittelbaren Geltungsbereich enthält. 

- Eigene Erkenntnisse im Zuge der Ortsbegehungen mit einer Potenzialabschätzung. 

 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen sich auf 
die „saP-Arbeitshilfe“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt mit Stand 07/2022. 

 

 

4.1 Wirkungen des Vorhabens 
 
Nachfolgend werden die Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens ausgeführt, die in der Regel Beein-
trächtigungen und Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten 
verursachen können. 

 
Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

 Flächenumwandlung (Überbauung und Versiegelung des Lebensraums Acker) 

 Benachbarungs-/ Immissionswirkungen (Lärm und Erschütterungen, Schadstoffimmissionen) 
während der Bauzeit 
 

Anlagenbedingte Wirkprozesse 

 Zerschneidungs- und Trenneffekte durch Einzäunung  
 

Betriebsbedingte Wirkprozesse 

 Keine 
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4.2 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-
schen Funktionalität 

 
Maßnahmen zur Vermeidung 

Die allgemeinen Vorkehrungen zur Vermeidung (siehe Kap. 2.3) aus der Eingriffsregelung heraus 
tragen auch dazu bei, Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
und von Europäischen Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. 
 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden u.a. durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- und 
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. 
Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berück-
sichtigung folgender Vorkehrungen: 

 Eine Schädigung von Brutplätzen bodenbrütender Vogelarten wird durch einen Beginn der 

Baumaßnahmen vor der Brutzeit der Vögel ausgeschlossen. Falls die Baumaßnahmen inner-

halb des Brutzeitraums, also zwischen Anfang März und Ende Juli liegen sollten, so sind von 

Anfang März bis Baubeginn mittels kontinuierlicher Schwarzbrache Bodenbruten auszuschlie-

ßen oder die betroffenen Flächen müssen auf mögliche Neststandorte durch einen Fachmann 

geprüft werden.  

 Eine Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und ein Tötungsrisiko für gebäu-

debewohnende Fledermausarten und gebäudebrütende Vogelarten kann durch einen Abbruch 

der Gebäude zwischen 01.10.bis 28.02. vermieden werden. 

 Eingrünungsmaßnahmen mit dichten Strauchpflanzung zur Einbindung der geplanten Anlage 

in das Landschaftsbild und der Pflanzung von Laubbäumen II. Ordnung bzw. Obstbäumen 

(Pflanzgebote). 

 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Für die bodenbrütenden Vogelarten wird eine externe CEF-Maßnahme ACEF 4 mit 4.800 m² Blühstrei-
fen/Ackerbrache im räumlichen Zusammenhang vorgesehen.  
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen werden keine Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) durchgeführt. 
 
 

4.3 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
4.3.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Verbot:  

 

Schädigungsverbot  
Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen oder damit im Zusammen-
hang stehendes vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender 
Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 

Bei den Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL, liegt das bayerische Verbreitungsgebiet entweder 
nicht im Wirkraum oder es kommt kein erforderlicher Lebensraum im relevanten Wirkraum vor (Dicke 
Trespe, Europäischer Frauenschuh, Sumpf-Siegwurz, Sand-Silberscharte, Prächtiger Dünnfarn). 
Das Schädigungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist daher mangels relevanter Vorkommen 
nicht einschlägig. 
 
 
4.3.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
 
Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. 
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Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  
 

Schädigungsverbot  
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene 
vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.  
 
 

Störungsverbot  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Tötungsverbot:  
Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen durch Nutzung oder Betrieb, unabhängig 
von oben genannter Tötung (Schädigungsverbot) im Zusammenhang mit der Entfernung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

 
 
Fledermäuse  

Der Geltungsbereich mit den Gehölzstrukturen in der weiteren Umgebung hat möglicherweise Bedeu-
tung als Nahrungslebensraum für typische Fledermäuse der Kulturlandschaft wie Zwergfledermaus 
oder Langohren. 
 
Für gebäudebewohnende Fledermäuse bieten die vorhandenen landwirtschaftlichen Gebäude mit 
offenen Dächern und Wänden lediglich eine potentielle Eignung als Übertagungsquartier im Sommer-
halbjahr. 
 
Auswirkungen: 
Der unmittelbare Eingriffsbereich wird von den potenziell zu erwartenden Fledermausarten als Trans-
ferhabitat und sporadischer Nahrungslebensraum genutzt. 
 
Quartiere der verschiedenen, im Untersuchungsgebiet möglicherweise vorkommenden Fledermäuse 
liegen in der Regel an bzw. in Gebäuden sowie in größeren Baumhöhlen und sind durch die geplante 
Baumaßnahme nicht betroffen.  
Durch einen Gebäudeabbruch im Winterhalbjahr zwischen 01.10. und 28.02. kann eine Schädigung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für gebäudebewohnende Fledermausarten vermieden werden.  
 
Für die Fledermausarten, die in der Umgebung des Untersuchungsgebiets vorkommen, ist demzufol-
ge kein Tatbestand eines Schädigungs- oder Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG 
erfüllt. 
 
 
Zauneidechse 

Ein Vorkommen der Zauneidechse ist aufgrund der Biotopausstattung im Geltungsbereich auszu-
schließen. Auch in der unmittelbaren Umgebung, z.B. um die Hofstelle ist aufgrund des dichten 
Bewuchses und der Beschattung ein Vorkommen unwahrscheinlich. 
 
Für die Zauneidechse ist deshalb kein Tatbestand eines Schädigungs- oder Störungsverbots nach § 
44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG erfüllt. Die Eidechsenpopulation wird voraussichtlich von den geplanten 
Kompensationsmaßnahmen profitieren und diese neu entstehenden Lebensräume besiedeln. 
 
 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
Der Große Wiesenknopf, die Eiablage- und Raupenfutterpflanze des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings, kommt entlang des Grabens und auf der südwestlich anschließenden Grünlandflä-
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che vor. Diese Bereiche außerhalb des Geltungsbereichs sind durch die Maßnahmen des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes nicht betroffen. 
 
Für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist deshalb kein Tatbestand eines Schädigungs- oder 
Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG erfüllt.  
 
 
 

4.4 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie 

 
Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 
5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

 

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und 
damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Vögeln oder ihrer Entwicklungs-
formen.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.  
 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Tötungsverbot:  
Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen durch Nutzung oder Betrieb, unabhängig 
von oben genannter Tötung (Schädigungsverbot) im Zusammenhang mit der Entfernung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

 
 
Gebäudebrütende Vogelarten  
An den stark beschädigten und weitgehend offenen Gebäuden bieten sich kaum Lebensräume für 
typische gebäudebrütende Vogelarten wie den Hausrotschwanz. 
Aus den Gebäuden der ehemaligen Hofstelle sind keine Vorkommen von Schleiereulen bekannt. 
 
Auswirkungen 
Durch einen Abbruch der Gebäude außerhalb der Vogelbrutzeit (also vom 01.10.bis 28.02.) kann eine 
Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und ein Tötungsrisiko vermieden werden. 
 
 
Bodenbrütende Vogelarten 

Die bodenbrütenden Vogelarten (v.a. Feldlerche, Schafstelze) nutzen die Ackerflächen im Geltungs-
bereich und die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen derzeit potenziell als Nist- und Nah-
rungslebensraum und brüten in der Regel auf dem Boden. 
Aufgrund der Lebensraumausstattung ist im Geltungsbereich mit bodenbrütenden Vogelarten wie der 
Feldlerche und der Schafstelze zu rechnen. Diese halten erfahrungsgemäß einen „Sicherheitsab-
stand“ zu horizontüberhöhenden Strukturen wie Gebäuden und Gehölzen ein, so dass Vorkommen 
von Bodenbrütern eher im Norden und Osten des Geltungsbereichs zu erwarten sind. 
 
Auswirkungen 
Mit der Ausweisung des Sondergebietes einschließlich der erforderlichen Eingrünung gehen potenziel-
le Brutplätze bodenbrütender Vogelarten während der Bauzeit vorübergehend verloren oder werden 
für die Dauer des Anlagenbetriebs durch die aufgeständerten Module beeinträchtigt.  
 
Aufgrund der Gebietsausstattung und der im Südosten vorhandenen Gebäude- und Gehölzstrukturen 
sind in dem 2,95 ha großen Geltungsbereich in Hellingen V und der vorhandenen Gebäude und 
Gehölzstrukturen im Südwesten maximal 1 Feldlerchen-Brutrevier zu erwarten. Für diesen Verlust von 
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einem Feldlerchen-Brutrevier ist eine entsprechende CEF-Maßnahme durchzuführen. 
Die Größe dieser CEF-Maßnahme bemisst sich gemäß Schreiben des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Umwelt und Verbraucherschutz „Maßnahmenfestlegung für die Feldlerche im Rahmen der 
speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung" vom 22.02.2023 wie folgt pro Revier der Feldlerche: 
Flächenbedarf pro Revier ca. 0,5 ha / Brutpaar, Mindestumfang der Teilfläche 0,2 ha  
 
Die Abstandskriterien gemäß Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Ver-
braucherschutz „Maßnahmenfestlegung für die Feldlerche im Rahmen der speziellen Artenschutz-
rechtlichen Prüfung" vom 22.02.2023 werden mit der gewählten 4.800 m² großen Fläche auf Fl. Nr. 
1074 der Gemarkung Königsberg eingehalten. 
 
Vorgesehen wird die Anlage eines Blühstreifens mit angrenzender Ackerbrache, der spätestens alle 3 
Jahre wechselt umgebrochen, ansonsten aber nicht bewirtschaftet wird.  
Keine Düngung, Verzicht auf Kalkung, keine Pflanzenschutzmittel, keine Bearbeitung zwischen dem 
15.03. und 01.07. 
 
Für den Bebauungsplan „Hellingen V“ wird folgende CEF-Maßnahme ACEF 4 vorgesehen: Anlage 
eines Blühstreifens/Ackerbrache mit 4.800 m² Fläche auf Fl. Nr. 1074 der Gemarkung Königsberg im 
räumlichen Zusammenhang.  
 
  
Eine Schädigung von Brutplätzen bodenbrütender Vogelarten wird durch einen Beginn der Baumaß-
nahmen vor der Brutzeit der Vögel ausgeschlossen. Falls die Baumaßnahmen innerhalb des Brutzeit-
raums, also zwischen Anfang März und Ende Juli liegen sollten, so sind von Anfang März bis Baube-
ginn mittels kontinuierlicher Schwarzbrache Bodenbruten auszuschließen oder die betroffenen Flä-
chen müssen auf mögliche Neststandorte durch einen Fachmann geprüft werden. 
 
Bei Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen ist davon auszugehen, dass durch das Pla-
nungsvorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes der saP-
relevanten bodenbrütenden Vogelarten erfolgt, da die ökologische Funktion im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt bleibt. Das Planungsvorhaben führt daher nicht zu einer erheblichen Verschlechte-
rung der derzeitigen Lage des Erhaltungszustandes der unter Artikel 1 fallenden Vogelarten (Art. 13 
Vogelschutzrichtlinie). Unter Bezug auf Größe und Stabilität der Populationen der genannten Arten im 
Naturraum und im natürlichen Verbreitungsgebiet sowie unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen (CEF-Maßnahme und Vermeidungsmaßnahme) ist festzuhalten, dass das Planungsvor-
haben nicht zu einer Verschlechterung der derzeitigen Lage des Erhaltungszustandes der unter Artikel 
1 fallenden Vogelarten führt (Art. 13 Vogelschutzrichtlinie) 
 
Für die betroffenen bodenbrütenden Vogelarten ist deshalb unter Berücksichtigung der konfliktvermei-
denden Maßnahme (Beschränkung der Bau- und Bodenarbeiten auf die Zeiträume außerhalb der 
Brutzeit) kein Tatbestand eines Schädigungs- oder Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 
BNatSchG erfüllt. 
 
 
Heckenbrütende Vogelarten 

Die Hecken und Grasfluren der östlich anschließenden Eingrünung um die Hofstelle sind typische 
Lebensräume für gehölzbrütende Vogelarten wie Mönchsgrasmücke oder Zilpzalp, die aber durch die 
Maßnahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht betroffen sind.  
 
Auswirkungen 
Da mit den Maßnahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes keine Rodungen oder Rück-
schnittmaßnahmen von Gehölzen erforderlich sind, ist mit keiner erheblichen Störung der Populatio-
nen der jeweiligen Arten zu rechnen. 
 
Für die heckenbrütenden Vogelarten ist kein Tatbestand eines Schädigungs- oder Störungsverbots 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG erfüllt. 
 
 
Weit verbreitete Greifvögel und Eulen (Mäusebussard, Turmfalke, Sperber, Schleiereule, 
Rotmilan) 

Diese Greifvogelarten und Eulen (v.a. Mäusebussard, Sperber, Turmfalke, Rotmilan) nutzen den 
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Untersuchungsbereich derzeit potenziell als Nahrungslebensraum, brüten aber außerhalb des Gel-
tungsbereichs. 
Aus den Gebäuden der ehemaligen Hofstelle sind keine Vorkommen von Schleiereulen bekannt. 
 
Auswirkungen 
Da die Arten außerhalb des Geltungsbereichs brüten, ist eine Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht gegeben. 
Der vergleichsweise kleinflächige Verlust von Nahrungslebensräumen führt zu keiner erheblichen 
Störung der Populationen der jeweiligen Arten. 
 
Für die betroffenen weit verbreiteten Greifvögel und Eulen ist deshalb kein Tatbestand eines Schädi-
gungs- oder Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG erfüllt. 
 
 

4.5 Gutachterliches Fazit 

 
Die geplanten Maßnahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Photovoltaik Hellingen V“ der 
Stadt Königsberg i.Bay. haben möglicherweise Auswirkungen auf streng geschützte Tiere und Pflan-
zen. 
 
Für gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV 
FFH-Richtlinie) ergeben sich durch den vorgesehenen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photo-
voltaik Hellingen V“ der Stadt Königsberg i.Bay. keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 Änderung BNatSchG, wenn  

- eine Schädigung von Brutplätzen bodenbrütender Vogelarten durch einen Beginn der Bau-
maßnahmen vor der Brutzeit der Vögel ausgeschlossen wird. Falls die Baumaßnahmen inner-
halb des Brutzeitraums, also zwischen Anfang März und Ende Juli liegen sollten, so sind von 
Anfang März bis Baubeginn mittels kontinuierlicher Schwarzbrache Bodenbruten auszuschlie-
ßen oder die betroffenen Flächen müssen auf mögliche Neststandorte durch einen Fachmann 
geprüft werden. 

- eine Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und ein Tötungsrisiko für gebäu-
debewohnende Fledermausarten und gebäudebrütende Vogelarten durch einen Abbruch der 
Gebäude zwischen 01.10.bis 28.02. vermieden werden. 

- eine externe CEF-Maßnahme ACEF 4 mit 4.800 m² Blühstreifen/Ackerbrache auf Fl. Nr. 1074 
der Gemarkung Königsberg im räumlichen Zusammenhang vorgesehen wird. 

 
 
Aufgestellt: 27.06.2023 
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